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Amtliche BekAnntmAchungen

Probealarm der Feuerwehren:
Der nächste Probealarm findet am Samstag, dem 05.05.2018, 
ab 12.15 Uhr statt.
Bei einem evtl. Einsatzalarm während dieser Zeit wird das Sire-
nensignal zweimal abgegeben (Doppelte Alarmierung).
 
Fälligkeit der Grundsteuer A und B,  
2. Rate, sowie der Gewerbesteuer
Am 15.05.2018 wird die 2. Rate der grundsteuer A und 
B, sowie der gewerbesteuer zur Zahlung fällig.
Sofern dem Markt Schwarzach a. Main ein Mandat (Einzugser-
mächtigung) erteilt wurde, achten Sie bitte auf eine ausreichende 
Deckung Ihres Kontos. Bei Rücklastschrift anfallende Gebühren 
werden von uns an den Schuldner weitergegeben.
Barzahlungen oder Überweisungen bitten wir fristgerecht vor-
zunehmen, um unnötige Mahngebühren und Säumniszuschläge 
zu vermeiden.
 
Ablieferung von Schnittgut
Die Ablieferung von privatem Schnittgut zum Lagerplatz des 
Marktes Schwarzach a. Main ist im Frühjahr 2018 noch möglich 
am:

Samstag, 05. Mai in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr.
Der Lagerplatz befindet sich in Gerlachshausen rechts neben dem 
Wirtschaftsweg in Richtung Sommerach (vor See).
 
Mainschleifen-Express 2018
Abfahrtszeiten
Zu den Winzern und Weinfesten gelangen Sie an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen vom 01. Mai 2018 bis 01. November 2018
mit der VGN-Freizeitlinie Mainschleifen-Express. Diese fährt 
von Kitzingen über Dettelbach, Münsterschwarzach, Sommerach, 
Nordheim nach Volkach und zurück. Gruppen ab 8 Personen 
werden gebeten sich einen Tag im Vorfeld bei den beteiligten 
Busunternehmern anzumelden.
 
Abfahrtszeiten für Schwarzach a. Main: über Dettelbach 
nach Kitzingen:
Samstag, Sonn- & Feiertag
Münsterschwarzach,
Busbahnhof  Abfahrten 08:22, 10:22, 17:22, 19:22
Stadtschwarzach, Post Abfahrten 08:24, 10:24, 17:24, 19:24
Schwarzenau, Kirche Abfahrten 08:27, 10:27, 17:27, 19:27
 
Abfahrtszeiten für Schwarzach a. Main: über Sommerach, 
Nordheim nach Volkach:
Samstag, Sonn- & Feiertag
Schwarzenau, Kirche Abfahrten 09:20, 11:20, 18:20, 20:20

Stadtschwarzach, Post Abfahrten 09:23, 11:23, 18:23, 20:23
Münsterschwarzach,
Busbahnhof  Abfahrten 09:24, 11:24, 18:24, 20:24

Wer am Wochenende mit dem sogenannten VGN-Ticket aus 
dem Großraum Nürnberg nach Kitzingen anreist, kann dort in 
den Express-Bus Richtung Mainschleife umsteigen. Ein gültiges 
VGN-Ticket verursacht keine Zusatzkosten.
Wer am Wochenende von der Mainschleife ins VGN-Tarifgebiet 
z. B. nach Nürnberg & Co. reisen möchte, kann den Bus im 
Umkehrschluss für seine Reise zwischen Volkach-Bahnhof und 
Kitzingen-Bahnhof als Busservice nutzen. Im Bus gilt es dann 
für den Zug ein VGN-Ticket zu lösen!
Informationen zum Fahrplan gibt es im Internet auf der jewei-
ligen Gemeinde-Homepage oder unter www.volkach.de und 
telefonisch bei der Touristinformation Volkacher Mainschleife, 
Tel: 09381/401 12.
 
Parkverhalten auf Ortsstraßen
Aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals darauf hin, dass 
das Parken und Halten an engen Straßenstellen verboten ist. 
Es müssen in jeder öffentlichen Straße durchgängig Mindest-
durchfahrtsbreiten von 3,05 m für Rettungs- und Müllfahrzeuge 
freigehalten werden.
 Eng ist eine Straßenstelle in der Regel dann, wenn der zur 
Durchfahrt insgesamt freibleibende Raum für ein Fahrzeug 
höchstzulässiger Breite (=2,55 m) zuzüglich 0,5 m Seitenabstand 
bei vorsichtiger Fahrweise nicht ausreichen würde. Es kommt 
nicht auf die Breite des behinderten Fahrzeugs an und auch nicht 
darauf, wie breit die Straße an sich ist, sondern auf welche Breite 
ihr befahrbarer Raum durch parkende Fahrzeuge eingeengt wird.
 In der Vergangenheit behinderten parkende Fahrzeuge die 
Müllabfuhr, sodass manche Mülltonnen ungeleert blieben. Wir 
bitten deshalb unsere Bürgerinnen und Bürger, sich an die vorge-
schriebenen Verkehrsregeln zu halten und künftig so zu parken, 
dass Behinderungen und Gefährdungen ausgeschlossen sind.
 
Bekanntmachung
nach § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes über das 
Widerspruchsrecht gegen melderegisterauskünfte an 
Parteien und Wählergruppen
Nach § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die 
Gemeinde als Meldebehörde im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen den Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen Auskunft aus dem Melderegister 
über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften 
von Wahlberechtigten erteilen, die nach ihrem Lebensalter be-
stimmten Gruppen zugeordnet werden (sog. Gruppenauskunft). 
Die davon Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer 
Daten zu widersprechen. Dieser Widerspruch kann schriftlich 
oder mündlich bei der Meldebehörde eingelegt werden; er bedarf 
keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig 
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und gilt solange, bis er durch eine gegenteilige Erklärung wi-
derrufen wird.
Die Gemeinde bzw. Meldebehörde darf, falls einer Datenüber-
mittlung nicht widersprochen wurde, Daten nur in den sechs der 
Wahl oder Abstimmung vorausgehenden Monaten übermitteln.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Pomazy, Zimmer 1, Tel. 
09324/973911 oder per Email m.pomazy@schwarzach-main.de
 
Aus der Gemeinderatssitzung 
vom 10.04.2018
Bauanträge;
Der Marktgemeinderat stimmte folgenden Bauanträgen zu:
•    Vergrößerung des bestehenden Balkons auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 303/2 Gem. Stadtschwarzach (Bamberger Straße 37) 
durch Herrn Michael Estenfelder. Die Nachbarn haben dem 
Bauvorhaben zugestimmt.

•  Umbau und brandschutztechnische Ertüchtigung des Recollec-
tio-Hauses der Abtei Münsterschwarzach auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 11 Gem. Münsterschwarzach (Schweinfurter Straße 
40) durch die Abtei Münsterschwarzach

• Bauantrag im Genehmigungsfreistellungsverfahren;
 Information über die Nutzungsänderung einer bestehenden 

Kellergarage mit Geräteraum zum Hobbyraum auf dem 
Grundstück mit der Fl.Nr. 82/1 Gem. Schwarzenau (Stadt-
schwarzacher Straße 6) durch Herrn Martin Grimm

Haushaltsplan 2018;
Der Marktgemeinderat hat den Haushaltsplan 2018 mit mit-
telfristiger Finanzplanung bis 2021 ausführlich beraten und 
genehmigte den Entwurf der Haushaltssatzung.
Die Veröffentlichung erfolgt unter den amtlichen Bekanntma-
chungen voraussichtlich im nächsten Amtsblatt.

Jahresrechnung 2017;
Dem Marktgemeinderat wurde das Jahresrechnungsergebnis für 
das Jahr 2017 wie folgt bekannt gegeben:

Gesamthaushalt 11.719.639,01 €
davon Verwaltungshaushalt 8.680.984,06 €
davon Vermögenshaushalt  3.038.654,95 €
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt   
 1.571.515,59 €
Entnahme aus dem Sonderrücklagekonto „Abwasserbeseitigung“            
 41.472,24 €
Zuführung zum Sonderrücklagekonto „Wasserversorgung“          
 40.558,58 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage (Sollüberschuss 2017)          
 1.554.867,97 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2017
 540.135,37 €
Darlehensaufnahme 2017 0,00 €
Kassenkredite 2017 0,00 €
Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2017:            
 24.101.001,67 €

erweiterung kindergarten St. Felizitas;
• Die Vergabe der Rohbauarbeiten erfolgte an die Fa. Bräutigam,
 Geiselwind, zum Angebotspreis von 272.520,12 €.
• Die Vergabe der Zimmererarbeiten erfolgte an die die Fa. 

Rössner, Euerfeld, zum Angebotspreis von 184.732,09 €.
• Die Vergabe der Spenglerarbeiten erfolgte an die Fa. Raben-

stein, Burghaslach, zum Angebotspreis von 51.191,00 €. 

Freiwillige leistungen;
Der Markt Abtswind ist Betreiber eines Freibades, welches in 
den Vorjahren aufwendig saniert wurde. Im Rechnungsjahr 2017 
wurde ein Defizit in Höhe von rund 65.000 € erwirtschaftet.
Der Markt Abtswind fragte nun beim Markt Schwarzach an ob 
er sich, als Mitgliedsgemeinde der ArGe Dorfschätze, freiwillig 
am Kostendefizit beteiligt.
Aufgrund der näher liegenden Freibäder in Volkach und Kit-
zingen und des Badesees in Hörblach, erachtete der Marktge-
meinderat die Wahrscheinlichkeit, dass Schwarzacher Bürger 
das Abtswinder Schwimmbad aufsuchen als sehr gering und 
beschloss, sich nicht am Defizit des Abtswinder Freibades zu 
beteiligen.

Altkleidercontainer;
Beim Markt Schwarzach a. Main gingen 2 Anfragen, von der 
Kolpingfamilie Stadtschwarzach und von der APLAWIA e.V. 
Kitzingen, betreffend das Aufstellen von Altkleidercontainern 
in den Ortsteilen ein.
Die Kolpingfamilie Schwarzach sammelt seit vielen Jahren 
Altkleider in unserer Gemeinde. Der Erlös wurde immer für 
soziale Zwecke eingesetzt. Das soll auch weiterhin so bleiben.
Nach eingehender Diskussion beschloss der Marktgemeinderat, 
dem Antrag der Kolpingfamilie auf Aufstellung von einem 
Altkleidercontainer je Ortsteil an den Wertstoffsammelstellen 
zuzustimmen.
Gleichzeitig wird der Antrag der APLAWIA auf Aufstellung 
zusätzlicher Altkleidercontainer damit abgelehnt.

Verschiedenes;
1.Bgm. Schmitt informiert,
• dass zwischenzeitlich die Sperrflächen auf der KT 11 vor 

der Abtei Münsterschwarzach und in Gerlachshausen vom 
Landratsamt aufgebracht wurden.

• dass die Kanalarbeiten in offener Bauweise in der Schwein-
furter Straße im Ortsteil Gerlachshausen abgeschlossen sind 
und die Vollsperrung deshalb aufgehoben wurde. Damit endet 
auch die Einbahnstraßenregelung für den Ägidiusweg. Die 
Beschilderung wird zeitnah abgebaut.

• dass bei den Verlegearbeiten für die Glasfaserleitungen bei 
einer Spülbohrung im Ortsteil Düllstadt ein Kanalanschluss 
beschädigt wurde. Der beschädigte Hausanschluss wird zeit-
nah repariert. Die Kosten hierfür trägt das Bauunternehmen, 
das die Spülbohrungen durchgeführt hat.



ÄRZtlicheR BeReitSchAFtSdienSt

Ärztlicher Bereitschaftsdienst im 
Landkreis Kitzingen 
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Di und Do:  18.00–21.00 Uhr
Mi und Fr:  16.00–21.00 Uhr;
Sa/So/Feiertag:  09.00–21.00 Uhr.

Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der
Rufnummer 116 117 zu erreichen.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der NOT-
FALLDIENST Tel: 112 zuständig.

 
Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG, 28.04. Lamm-Apotheke, Kitzingen
SONNTAG, 29.04. Julius-Echter-Apotheke, Volkach
 Löwen-Apotheke, Kitzingen
SAMSTAG, 05.05. Main-Apotheke, Mainstockheim
 Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen
SONNTAG, 06.05. Falter-Apotheke, Kitzingen
 Franconia-Apotheke im Ärztehaus,
 Wiesentheid
DONNERSTAG, 10.05. Julius-Echter-Apotheke, Volkach
(Christi Himmelfahrt) Löwen-Apotheke, Kitzingen
SAMSTAG, 12.05. Apotheke am Rathaus, Dettelbach
 Stern-Apotheke, Kitzingen
SONNTAG, 13.05. Main-Apotheke, Mainstockheim

Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird eine Gebühr von 
2,50 € abverlangt.
Die Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet um 24 
Stunden später.

  

mitteilung AndeReR BehöRden

Sprechstunden Notarin Dr. Wolf, Volkach
Die Sprechstunde im Monat Mai 2018 findet bei entsprechender 
Terminvereinbarung (Telefon: 0 93 81 / 80 81 -0) statt am: Mitt-
woch, 16.05.2018 in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr im 
Lang-Haus (Sitzungssaal) in Stadtschwarzach.
 

Jagdgenossenschaft 
Gerlachshausen/Münsterschwarzach
BEKANNTMACHUNG
Die Versammlung der Jagdgenossen hat am 14.04.2018 einstim-
mig beschlossen, den Reinertrag der Jagdnutzung des Geschäfts-
jahres 2017/2018 und den Reinertrag der folgenden Geschäfts-
jahre bis zum Ende des derzeit gültigen Jagdpachtvertrages am 
31.03.2025 nicht auszubezahlen, sondern für folgenden Zweck 
zu verwenden: Zuführung zu den Rücklagen
Gerlachshausen, 16.04.2018

Klaus Schömig, Jagdvorsteher

Initiativkreis Kultur, Geschichte 
und Archäologie im Kitzinger Land
Veranstaltungen zum Verfassungsjubiläum 2018
Noch bis Sonntag 15. Juli 2018 – Freitags 14 – 17 Uhr – 
Sa., So. und Feiertage 11 – 17 Uhr
Museum Barockscheune Volkach: „VOM UNTERTAN ZUM 
STAATSBÜRGER“
Die Sonderausstellung beschreibt Hoffnungen, Reaktionen und 
Folgen rund um die von Max I. Joseph, König von Bayern erlassene 
Verfassung vom 26. Mai 1818 aus Dörfern, Märkten und
Landstädtchen im Bannkreis des Schwanbergs und des Gaibacher 
Sonnenbergs. Aus dem Besitz des gräflichen Hauses Schönborn-
Wiesentheid, von verschiedenen Leihgebern und aus Sammlungen 
von über 30 Gemeinden, Vereinen und Institutionen des Land-
kreises sind Exponate und Bildtafeln ausgestellt.
28.04.2018 Samstag, 14.00 – 15.30 Uhr – Kirchenburg Klein-

langheim – Rundgang/Führung Monika Conrad 
HERAUSRAGENDE PERSÖNLICHKEITEN 
UND EREIGNISSE DER DEMOKRATIEGE-
SCHICHTE. Besichtigung der Kirche, Rundgang 
durch die Kirchenburg und Dorf zu markanten 
Zeugnissen geschichtlicher Ereignisse in Klein-
langheim und Umgebung. Rundgang in Ergänzung 
zu den Vorträgen vom 08.12.2017 und 06.01.2018

06. Mai 2018 Sonntag – 14.00 Uhr – Treffen am neuen Dreif-
rankenstein bei Geiselwind ALS FRANKEN ZU 
BAYERN KAM – Einführung zur Kreiseinteilung 
Frankens in Obermain – Untermain – Retzatkreis, 
später umbenannt in Ober- Mittel- und Unterfran-
ken. Anschließend Rund-Wanderung ab Schulpark-
platz Geiselwind über den alten Dreifrankenstein 
und Füttersee zum Schlusshock in Geiselwind. 
Offene Einladung der Wanderfreunde Steigerwald 
Geisberg Wiesenbronn.

10. Mai 2018 Christi-Himmelfahrt 14.00 – 15.30 Uhr – Schwan-
berg Start vor der Kirche Führung Monika 
Conrad: DIE GEDANKEN SIND FREI – DER 
SCHWANBERG IM VORMÄRZ

 – Der Heilige Berg im Landkreis Kitzingen war 
Zufluchtsort für Menschen der nahen und weiten 
Umgebung seit undenklichen Zeiten. Im „Vormärz“ 
versammelten sich bis zu 10.000 Menschen auf dem 
Berg mit Blick zur Verfassungssäule in Gaibach. 
Führung durch den Schlosspark Schwanberg zum 
Kappelrangen. Schlusshock im „Café und Wein“.

17. Mai 2018 Donnerstag 17.00 – 22.00 Uhr – Gaibach – Die Ba-
yerische Einigung, der Bayerische Landtag und die 
Bayerische Staatskanzlei laden die Bürgerinnen und 
Bürger aus Unterfranken und ganz Bayern herzlich 
ein. Wortlaut der Einladung www.wir-feiern.bayern: 
Feiert am Abend des 17. Mai mit beim großen Fest 
der Demokratie und des Verfassungspatriotismus an 
der Gaibacher Verfassungssäule – dem wichtigsten 
Denkmal an die bayerische Verfassung von 1818.

31. Mai 2018 Meldeschluss LEUCHTFEUER DER DEMOKA-
TIE 16. Juni 2018. Die Ausschreibung erfolgte an 
alle Gemeinden. Beteiligen können sich Gruppen, 
Vereine und Verbände. Es gibt Preisgelder in Höhe 
von 500, 300 und 200 Euro zu gewinnen. Rückfragen 
bei den Gemeinden und bei Monika Conrad, Tel. 
09325-330, Initiativkreis Kultur, Geschichte und 
Archäologie im Kitzinger Land, Kontakt: Monika 
Conrad – Am Castellbach 3 – 97355 Kleinlangheim 
– Tel. 09325-330

 



Landratsamt Kitzingen
Wandern mit der landrätin und eröffnung der traum-
Runde kitzingen-Sulzfeld
Herzliche Einladung zur 2. Landkreiswanderung am Sonntag, 29. 
April 2018 Landkreis Kitzingen    Nach dem großartigen Erfolg 
der TraumRunden in den vergangenen Jahren, werden dieses Jahr 
sieben weitere TraumRunden eröffnet. Anlass genug, um eine 
der Eröffnungen mit der Landkreiswanderung zu verbinden. Am 
Sonntag, 29.4.2018, lädt Landrätin Tamara Bischof alle Bürge-
rinnen und Bürger ein, gemeinsam mit ihr die neue TraumRunde 
Kitzingen-Sulzfeld zu erkunden.
Die Wanderung bietet viele naturnahe Wege, Wald, Weinwander-
wege, einige Steigungen und schöne Ausblicke über das Kitzinger 
Land. Treffpunkt ist am Sonntag, 29. April, um 11 Uhr an der 
Mainlände am Parkplatz am Main in Sulzfeld. Dort bestehen Park-
möglichkeiten und dorthin kehren wir am Ende der Wanderung 
auch wieder zurück.
Mit einer spritzigen Begrüßung durch die Gemeinde Sulzfeld a. 
Main und einigen kurzen Grußworten wird die TraumRunde von 
Oberbürgermeister Siegfried Müller und Bürgermeister Gerhard 
Schenkel offiziell eröffnet. Dann geht es los mit der Landkreiswan-
derung auf der neuen TraumRunde Kitzingen-Sulzfeld.
Zunächst geht es einen kleinen Anstieg in die Weinberge hinauf 
zu einem ersten Stopp mit kleiner Erfrischung. Dann geht es durch 
den schattigen Wald bis zur Eherieder Mühle. Hier können sich alle 
auf eine weitere Stärkung freuen.
Zurück durch den Wald Richtung Sulzfeld a. Main werden die 
Wanderer mit Aussichten auf das herrliche Panorama vom Maintal 
bis zum Schwanberg belohnt und können sich auf einen Abstieg 
freuen. Am Parkplatz in Sulzfeld findet der dritte Stopp statt, bei 
dem alle etwas länger verweilen können.  Kinder können sich auf 
eine Überraschung freuen

Wichtige Info:
Die Gesamtstrecke beträgt 12,4 km. Die Wanderung dauert ca. 
6 Stunden. Es warten einige Steigungen, so dass festes Wander-
schuhwerk empfohlen wird. Außerdem ist der  nicht geeignet für 
Kinderwagen oder Rollatoren. Da ein großer Teil der Wanderung 
durch den Wald geht, wird die Wanderung aus Sicherheitsgründen 
bei Sturm- und Unwetterwarnung nicht stattfinden.
Das Dachmarketing bittet auch in diesem Jahr um eine unverbind-
liche Anmeldung, um die Teilnehmerzahl besser abschätzen zu 
können, unter tourismus@kitzingen.de oder 09321-928 1104 oder 
über das Anmeldeformular auf der Internetseite www.wanderglueck-
kitzingerland.de
 

Bekanntmachungen des Landratsamtes
Vollzug der eg-Blauzungenbekämpfung
– durchführungsverordnung;
Schutzmaßnahmen gegen die Blauzungenkrankheit
Das Landratsamt Kitzingen erlässt deshalb zur Genehmigung der 
freiwilligen (vorbeugenden) Impfung von empfänglichen Tieren 
gegen die Blauzungenkrankheit im Gebiet des Landkreises Kit-
zingen folgende

ALLGEMEINVERFÜGUNG:
1. Den Haltern von Rindern, Schafen und Ziegen wird ab sofort 

genehmigt, die Impfung dieser empfänglichen Tiere gegen die 
Blauzungenkrankheit (BT) Serotyp 4 (BTV 4) und Serotyp 
8 (BTV 8) mit inaktivierten Impfstoffen im Jahr 2018 durch 
einen Tierarzt/Tier-ärztin freiwillig durchführen zu lassen.

 Die Genehmigung beschränkt sich auf alle empfänglichen Tiere, 
welche zum Impfzeitpunkt auf dem Gebiet des Landkreises 
Kitzingen gehalten werden.

2. Die Impfung darf nur mit dafür zugelassenen inaktivierten 
bzw. über Ausnahmegenehmigung nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 bzw. 
Abs. 6 Nr. 2 Tiergesundheitsgesetz freigegebenen inaktivierten 
Impfstoffen erfolgen. Die Nebenbestimmungen dieser per 
Ausnahmebescheid genehmigten und freigegebenen Impf-
stoffe bleiben durch diese Allgemeinverfügung unberührt.

3 Tierhalter (von Schafen, Rindern und Ziegen), welche die 
Impfung durchführen lassen, haben die Impfung gegen 
die Blauzungenkrankheit innerhalb von 7 Tagen nach der 
Impfung bei der dafür beauftragten Stelle (HIT-Datenbank) 
selbständig zu melden. Bei der Impfung von Rindern hat der 
Tierhalter zusätzlich die Ohrmarkennummern der geimpften 
Tiere anzugeben.

4. Alle Halter von anderen als unter 1) genannten BT-empfäng-
lichen Tierarten dürfen ihre Tiere ab sofort freiwillig mit 
einem dafür zugelassenen inaktivierten Impfstoff gegen die 
Blauzungenkrankheit oder einem über Ausnahmegenehmi-
gung nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 bzw. Abs. 6 Nr. 2 Tiergesund-
heitsgesetz freigegebenen Impfstoff impfen lassen. Hierbei 
sind die Angaben des Impfstoffherstellers zu beachten.

5.  Die Impfung der Tiere nach 4) (andere Tierarten) ist vom 
Halter innerhalb von 7 Tagen dem Veterinäramt Kitzingen 
unter Angabe des Namens/der Betriebsadresse, der Zahl und 
Art der geimpften Tiere, Balisnummer des Betriebes, Datum 
der Impfung, Art des Impfstoffes, und Impfstoffcharge zu 
melden.

6. Der sofortige Vollzug der Ziffern 1 bis 5 dieser Allge-
meinverfügung wird angeordnet, soweit die aufschiebende 
Wirkung einer Klage nicht bereits auf Grund von § 37 des 
Tiergesund-heitsgesetzes in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 
3 der Verwaltungsgerichtsordnung entfällt.

7. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.
8. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche 

Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gemacht und 
gilt bis zum 31.12.2018.

HINWEISE:
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrens-

gesetz ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung beim 
Landratsamt Kitzingen aus. Sie kann während der üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden.

2. Verstöße gegen die Meldevorgaben können gem. § 32 Abs. 2 
Nr. 4 a des Tiergesundheits-gesetzes mit Bußgeld geahndet 
werden.

Kitzingen, 05.04.2018

GRÜNDE:
1. Seit dem Jahr 2014 breitet sich der Blauzungenvirus Serotyp 4 

aus Südosteuropa kommend in Richtung der Bundesrepublik 
Deutschland aus. Im November 2015 wurde das Virus in 3 
öster-reichischen Betrieben nachgewiesen und breitet sich 
weiter aus. Darüber hinaus wurden insbesondere in Italien 
Infektionen mit BTV-4 nachgewiesen.

 Im September 2015 trat in der Mitte Frankreichs erstmals 
seit 2010 wieder BTV-8 auf und verbreitete sich über ein 
großes Gebiet. Bislang wurden 239 Ausbrüche gemeldet. Die 
Restriktions-zonen in Frankreich reichen im Südwesten bis 
an die deutsche Grenze heran.

 Die Ausbreitung in das Bundesgebiet wird gemäß Einschät-
zung des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) vom November 
2015 als hoch angesehen, sodass das FLI unter anderem 
eine Impfung der bedrohten Tiere empfiehlt, da der in 
Deutschland gehaltene immunologisch naive Tierbestand 



anfällig für die beiden Virentypen ist. Gemäß § 4 Abs. 1 der 
EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2015 – zuletzt 
geändert durch die Fünfte Verordnung zur Änderung tierseu-
chenrechtlicher Verordnungen vom 3. Mai 2016 – besteht die 
Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Risikobewertung des 
Friedrich-Löffler-Instituts die Genehmigung zur freiwilligen 
(vorbeugenden) Impfung von empfänglichen Tieren gegen die 
Blauzungenerkrankung zu erteilen.

2. Das Landratsamt Kitzingen ist für den Erlass dieser Allge-
meinverfügung sachlich gemäß Art. 3 und 19 des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes und örtlich nach Art. 3 
Abs. 1 Nr. 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
zuständig.

 Nach § 24 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes kann die zu-
ständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben innerhalb des Tierseuchenrechts ergreifen. 
Die Blauzungenkrankheit stellt dabei eine anzeigepflichtige 
Tierseuche dar. Rechtsgrundlage für die Genehmigung der 
Impfung ist dabei § 4 Abs. 1 EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung. Danach kann die zuständige 
Behörde die Impfung empfänglicher Tiere genehmigen.

 Die vorliegende Genehmigung ist verhältnismäßig. Die Inte-
ressen der impfwilligen betroffenen Tierhalter entsprechen 
dem öffentlichen Interesse an einer möglichst frühzeitigen 
präventiven Seuchenbekämpfung zur Vermeidung von wirt-
schaftlichen Schäden und im Interesse des Tierwohls.

 Die Genehmigung greift insbesondere nicht in Grundrechte 
der betroffenen Tierhalter ein, da die Maßnahme freiwillig ist 
und der Entscheidung des einzelnen Tierhalters unterliegt.

 Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80  
Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichts-ordnung. Um eine exi-
stentielle Gefährdung des Tierbestands zu vermeiden, kann 
es nicht hingenommen werden, dass im Falle eines Rechts-
behelfsverfahrens eine Behandlung bis zum rechtskräftigen 
Abschluss desselben u. U. monatelang hinausgezögert wird.

 Nach § 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines 
schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer 
Allgemeinverfügung kann als ein hiervon abweichender Tag 
jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag 
bestimmt werden. Da die angeordneten Maßnahmen im Interes-
se einer wirksamen Eindämmung der Tierseuche unverzüglich 
greifen müssen, wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht.

 Die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Form der Allgemein-
verfügung war gem. Art. 41 Abs. 3 und 4 BayVwVfG (BayRS 
2010-1-I) erforderlich, um die erforderlichen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen schnellstmöglich einer großen Anzahl von 
betroffenen Tierbesitzern mitzuteilen. Ein Abdruck dieser 
Allgemeinverfügung wurde an alle Gemeinden des Landkreises 
Kitzingen zur ortsüblichen öffentlichen Bekanntmachung dort 
übersandt.

 Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 7 des Gesetzes über 
den Vollzug des Tierseuchenrechts in geltender Fassung.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form.
1.  Wenn Widerspruch eingelegt wird
 ist der Widerspruch einzulegen beim
 Landratsamt Kitzingen, Kaiserstraße 4, 97318 Kitzingen.

 Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, 
so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Würzburg, Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 
Würzburg, Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 
Würzburg, erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ab-
lauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falles eine kürzere Frist geboten ist.

 Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird ist die Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg,

 Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg,
 Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, 

zu erheben.
 Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 

und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
1. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz des 
Landkreises Kitzingen (www.kitzingen.de/RBB) bzw. der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.
de). [Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundes-
rechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

 Die Aussetzung der Vollziehung kann beim Landratsamt 
Kitzingen oder bei der Regierung von Unterfranken, die 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim baye-
rischen Verwaltungsgericht in Würzburg beantragt werden.

Kitzingen, 09.04.2018
 
KJR Kitzingen
Action-tour für Jungs
Termin: 25.05.2018 bis 29.05.2018
Zielgruppe: Jungs von 10–14 Jahren
Ort:  Fränkische Schweiz
Hier könnt ihr in einer Gruppe mit Gleichaltrigen Erfahrungen 
beim Kanufahren, Geocachen, Klettern und Bogenschießen 
sammeln, sowie weitere spannende Dinge in der Natur erleben.
Schriftliche Anmeldung bis spätestens 10.05.2018:           
→ Name, Geburtsdatum, Adresse des Teilnehmers
→ Telefon, Email, Unterschrift der Eltern
an Obere Bachgasse 16, 97318 Kitzingen oder per E-Mail: info@
kjr-kitzingen.de senden. 
Action-tour für mädels
Termin: 29.05.2018 bis 02.06.2018
Zielgruppe: Mädels von 10 – 14 Jahren
Ort: Fränkische Schweiz



Ihr könnt in einer Gruppe mit Gleichaltrigen Erfahrungen beim 
Kanufahren, Geocachen, Klettern, Bogenschießen sowie ganz 
viel Action in der Natur und vieles mehr erleben.
Schriftliche Anmeldung bis spätestens 15.05.2018:           
→ Name, Geburtsdatum, Adresse des Teilnehmers
→ Telefon, Email, Unterschrift der Eltern
an Obere Bachgasse 16, 97318 Kitzingen oder per E-Mail: info@
kjr-kitzingen.de senden.
 
AWO Bezirksverband Unterfranken e. V.
Babysitter mit diplom
Am 16. und 23. Juni 2018 veranstaltet der Arbeiterwohlfahrt 
Bezirksverband Unterfranken e. V. in Würzburg wieder einen 
Babysitterkurs, der inhaltlich neu konzipiert wurde. Teilnehmen 
können Interessierte ab 14 Jahren für eine Kursgebühr von 60 
Euro. Der Kurs dauert an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr und 
findet in den Räumen der Geriatrischen Rehabilitationsklinik 
der AWO in der Kantstraße 45 in Würzburg statt.
Der „Erste-Hilfe-Kurs am Kind“ ist Voraussetzung für die 
Aufnahme in die AWO BabysitterAgentur (ab 15 Jahre) und 
ist nicht Teil des AWO Babysitterkurses (diese Kurse werden 
von verschiedenen Wohlfahrtsverbänden angeboten, wie z. B. 
Johanniter, Bayrisches Rotes Kreuz, Malteser).
Durch die Qualifizierung wird ein gewisser Qualitätsstandard 
erreicht, der Eltern und Babysittern sowie dem zu betreuenden 
Kind mehr Sicherheit gibt. Ziel der Agentur ist es, Eltern bei 
der Vermittlung von Babysittern zu helfen und qualifizierte 
Babysitter in Werbung und Vermittlung zu unterstützen und 
zu begleiten.
Kontakt: AWO Bezirksverband Unterfranken e. V., Tanja Schu-
bert, Referentin für den Bereich Kinder, Jugend und Familie, 
Kantstraße 45 a, 97074 Würzburg
Telefon: (0931) 299 38-267, tanja.schubert@awo-unterfranken.de
 
Polizeipräsidium Unterfranken Würzburg
k-einBRuch – Sichern Sie ihr Zuhause!
Einbrecher nutzen die einsetzende Dämmerung und die Abwe-
senheit der Wohnungsinhaber zu Einbrüchen. Ihre bevorzugten 
Ziele sind Einfamilienhäuser und Erdgeschosswohnungen. Die 
Täter klären vorher ab, ob sich jemand in den Gebäuden aufhält 
und verschaffen sich meist über Terrassen- oder Balkontüren 
gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten.
Wir wollen Ihnen auf diesem Weg einige Tipps geben, um es 
den Tätern nicht zu leicht zu machen.
• Schließen Sie bei jedem Verlassen alle Fenster und Türen. Ver-

meiden Sie Kippstellungen und ziehen Sie Keller- und Haustüren 
nicht nur ins Schloss, sondern verriegeln Sie die Türen.

• Lassen sie Ihre Wohnung/Ihr Haus beim Verlassen nicht gänz-
lich unbeleuchtet. Durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr lässt 
sich z.B. eine Beleuchtung der Wohnräume individuell regeln. 
Schalten Sie die Außenbeleuchtung ein.

• Sorgen Sie bei längerer Abwesenheit für die Leerung Ihres 
Briefkastens. Für Einbrecher ist ein überfüllter Briefkasten 
Indiz für eine „leer stehende“ Wohnung.

• Vereinbaren Sie mit Nachbarn oder Ihrer Verwandtschaft, dass 
Rollläden tagsüber hochgezogen werden und abends Licht ein-
geschaltet wird.

• Bewahren Sie Bargeld und Wertsachen sicher in einem geprüf-
ten Wertschutzbehältnis/Tresor auf. Größere Geldbeträge und 
wertvoller Schmuck sind am sichersten bei Ihrem Geldinstitut 
im Schließfach aufgehoben.

• Notieren Sie sich die Kennzeichen verdächtiger Fahrzeuge und 
prägen Sie sich die Beschreibung verdächtiger Personen ein.

• Auf keinen Fall sollten Sie selbst tätig werden und sich damit 
in Gefahr bringen.

 Teilen Sie Ihre Beobachtung der Polizei unter der kostenlosen 
Notruf-Nr. 110 mit.

Weitergehende Informationen finden Sie auf www.polizei-
beratung.de und www.k-einbruch.de
 

Veranstaltungen der Dorfschätze
28.04 Prichsenstadt „Rock meets the Classics“
29.04. 12. Prichsenstadt Classics „Wein, Musik und schöne 

Autos“
01.05. „Schwandertag“  –  genussvolle Weinbergs-

wanderung um den Schwanberg, Wiesenbronn, 
Großlangheim, Rödelsee, Iphofen

05.05. „Rosenhut ‚Oldtimer-Ralley“ Wiesentheid
10.05. Familienkonzert auf der Rathauswiese in Wie-

sentheid
10.–13.05. Casteller Landhaustage
27.05. Weinkost im Seegarten, Köstlichkeiten von den 

örtlichen Winzern
03.06. Krackenmarkt Großlangheim

FÜHRUNGEN:
Ganzjährig jeweils freitags um 21 Uhr
„Mit dem Nachtwächter durch die Geschichte der Altstadt“, 

Treffpunkt am Westtor
28.04. Herausragende Persönlichkeiten und Ereignisse 

in Kleinlangheim, Ortsrundgang – Besichtigung 
Kirchenburg Kirche, 14 Uhr, Kirchenburg

30.04.–06.05. Fahrrad-Wein-Wander-Reise, Details unter www.
sachs-genussatelier.de

06.05. „Kinder, Küche, Kirche“ – Bedeutende Frauen 
Wiesentheids, 15.00 Uhr Mauritiuskirche

19.05. Weinbergsführung mit Weinverkostung, Prichsen-
stadt, 16.00 Uhr, Gästehaus Westtor, Anmeldung: 
post@weinbaukohles.de

26.05. Malen in den Weinbergen, Prichsenstadt, 11.00 
Uhr, Anmeldung: post@weinbaukohles.de

02.06. Führung durch die Raritätengärtnerei, Stadt-
schwarzach, ab 14.00 Uhr, nur mit vorheriger 
Anmeldung bei Demetergärtnerei Veit Plietz

  
 

VeReinSnAchRichten

 

Der Männerchor gestaltet am 1. Mai um 19:00 Uhr in der Kirche 
Maria im Rosenkranz in Dimbach die traditionelle feierliche 
erste Maiandacht.

Das Frühjahrskonzert findet dieses Jahr am Samstag, 12. Mai 
um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche Stadtschwarzach statt.
Neben unseren drei Chören MÄNNERCHOR, GEMISCHTER 
CHOR und MAIN XANG sind der Kirchenchor VIVA NOVA 
aus Greußenheim und der Männergesangverein SÄNGERLUST 
Großlangheim zu Gast. Sie dürfen sich auf ein abwechslungs-
reiches interessantes Programm freuen.
Zu beiden Veranstaltungen laden wir Musikbegeisterte aus 
Schwarzach und Umgebung herzlich ein.



Liebe Schwarzacher,
wie schon im letzten Amtsblatt angekündigt, kommen am  
1. Mai-Wochenende unsere Gäste aus der französischen Partner-
gemeinde. Der Programmablauf liegt Ihnen hierzu bereits vor. 
Ankunft wird am Samstag, den 28.4. um ca. 17.00 Uhr jedoch 
auf dem Klosterparkplatz sein.
Ihnen und unseren Gästen wünschen wir schöne Kennenlerntage 
und ein gemütliches Beisammensein.

Ihr Gemeinde-Partnerschaftsteam, Schwarzach

 

Herzliche Einladung zum Sommerfest des Kindergartens St. 
Laurentius Schwarzenau am 06. Mai 2018
Beginn 14 U.00 Uhr – Am Haus der Gemeinschaft
Beim Sommerfest des Kindergartens St. Laurentius in Schwar-
zenau fährt wieder unser „Schwarzenauer Bähnle“.
Aus diesem Grund werden am 06.05.2018 von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr folgende Straßen für den Verkehr gesperrt: Dettelba-
cher Straße zwischen Neuseser Straße und Felsenkellerstraße, 
Jahnstraße, Lerchenbühlweg und Dr. Schlögl-Straße.
Wir bitten die Anwohner der betroffenen Straßen um ihr Ver-
ständnis.

Vorstand und Elternbeitat
 

Im Rahmen des großen Sommerfestes des Kindergarten St. Josef 
am 1.07.2018 ist wieder eine Tombola geplant, dessen Erlös den 
Kindern zu Gute kommt. Der Elternbeirat bittet die Schwarzacher 
Bürger um Unterstützung durch Sach- und Geldspenden, um 
so die Tombola mit interessanten Preisen ausstatten zu können. 
In der Woche vom 7.5. – 13.05.2018 werden daher einige Eltern 
in Schwarzach, Düllstadt und Hörblach sammeln.
Im Voraus schon ein herzliches Dankeschön für jede Spende!

Der Elternbeirat des Kindergarten St. Josef

   

EINLADUNG zur Mitgliederversammlung 2018
am Dienstag, den 15. Mai 2018, 19.30 Uhr
im Musiksaal der Rudolf-von-Scherenberg Grund- und Mittel-
schule.
TAGESORDNUNG: u. a. Vorstandswahlen,
Änderung der Vereinssatzung

Maibaum 2018
Die FFw Stadtschwarzach lädt alle Mitbürger/innen zu ihrem
Maibaumfest am Montag, den 30.04.2018 recht herzlich ein.
Beginn ist um 18.30 Uhr am Marktplatz.
Für das Leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt.

Alle die gerne beim Tragen und Aufstellen des Baumes mitwirken 
möchten, sind herzlich eingeladen sich am Feuerwehrhaus um 
18.00 Uhr einzufinden, von dort geht es dann mit musikalischer 
Begleitung des Bläserechos in Richtung Marktplatz. Dort wird 
das Maibaumfest vom Bläserecho Stadtschwarzach musikalisch 
umrahmt.
Auf Ihr kommen Freut sich die Freiwillige Feuerwehr Stadt-
schwarzach

                Das Maibaumteam

 

Einladung zur Maibaumfeier
Die freiwillige Feuerwehr Hörblach lädt alle Bürger zur alljähr-
lichen Maibaumfeier ins Feuerwehrhaus Hörblach ein.
Ab 18.00 Uhr wird der Maibaum geholt und aufgestellt und es 
gibt leckere Bratwürste, Currywürste und Steaks vom Grill.
Auf Ihr Kommen freut sich die Feuerwehr Hörblach.

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbandes veranstaltet 
die SOMMER-LEHRFAHRT 2018
Thema: Körbe – Klöster – Kultur
Termin: Freitag, 03.08.2018

PROGRAMM:
Bis 07.30 Uhr Abfahrt aus dem Landkreis
09.00 Uhr Deutsches Korbmuseum Michelau/Lichtenfels
 Flechtvorführung und Museumsrundgang
10.30 Uhr Weiterfahrt nach „Vierzehnheiligen“
11.00 Uhr Führung in der Basilika mit Möglichkeit zum 

Besuch des Klosterladens
12.15 Uhr Weiterfahrt nach Stublang in den Brauereigasthof 

„Hennemann“ zum Mittagessen
13.45 Uhr Weiterfahrt nach Kirchstetten
 Führung durch das Kloster „Maria Frieden“ 

mit Landwirtschaft und Wachswerkstatt, mit 
Kaffeepause

16.00 Uhr Weiterfahrt nach Bad Staffelstein
16.30 Uhr Stadtführung in der „Adam-Riese-Stadt“ Bad 

Staffelstein
18.00 Uhr Weiterfahrt nach Breitbach
18.45 Uhr Abendessen in Breitbach, Gasthaus „Zur Traube“
ca. 20.30 Uhr Heimfahrt
Der Fahrpreis beträgt 36 € pro Person (inkl. Buskosten, Führung 
Korbmuseum, Führung Kloster „Maria Frieden“ mit Kaffee und 
Kuchen und Versicherung.

Um verbindliche Anmeldung bis zum 04.05.2018 bei der 
jeweiligen Ortsbäuerin wird gebeten.
Bei Rücktritt von der Anmeldung muss für eine Ersatzperson 
gesorgt werden oder es wird eine Gebühr von 15 € fällig.
 

Fußball-Bezirksliga West
SONNTAG, 29.04.2018 in Stadtschwarzach
15:00 Uhr: SC Schwarzach I – TSV Neuhütten/Wiesthal
SAMSTAG, 05.05.2018
16:00 Uhr: FC Viktoria Kahl – SC Schwarzach I



DONNERSTAG, 10.05.2018 in Schwarzenau
15:00 Uhr: SC Schwarzach I – TuS 1893 Aschaffenburg Leider
SONNTAG, 13.05.2018
15:00 Uhr, BSC Aschaffenburg Schweinheim – SC Schwarzach I
SONNTAG, 19.05.2018 in Schwarzenau
14:00 Uhr: SC Schwarzach I – FV Karlstadt
 
Fußball A-Klasse 3
SONNTAG, 29.04.2018
15:00 Uhr: TSV Repperndorf – SC Schwarzach II
MITTWOCH, 02.05.2018
18:30 Uhr: SV Markt Einersheim – SC Schwarzach II
SONNTAG, 06.05.2018 in Gerlachshausen
15:00 Uhr, SC Schwarzach II – SG Buchbrunn/Mainstockheim II
SONNTAG, 13.05.2018 in Gerlachshausen
15:00 Uhr: SC Schwarzach II – DJK Effeldorf
SONNTAG, 20.05.2018
15:00 Uhr: FVgg Bayern Kitzingen II – SC Schwarzach II
 
Fußball B-Klasse 3
FREITAG, 27.04.2018 in Gerlachshausen
18:30 Uhr: SC Schwarzach III – SG Hohenfeld/RW Kitzingen
SONNTAG, 29.04.2018
13:00 Uhr: TSV Repperndorf II – SC Schwarzach III
FREITAG, 04.05.2018
18:30 Uhr: Markt Einersheim II – SC Schwarzach III
SONNTAG, 06.05.2018 in Gerlachshausen
13:00 Uhr: SC Schwarzach III – FV Ülkemspor Kitzingen
MITTWOCH, 09.05.2018
18:30 Uhr: DJK Effeldorf II – SC Schwarzach III
SONNTAG, 13.05.2018 in Gerlachshausen
13:00 Uhr: SC Schwarzach III – DJK Effeldorf II
 
Frauen Kreisliga
SAMSTAG, 28.04.2018
14:00 Uhr: FC Hopferstadt II – SC Schwarzach
SONNTAG, 06.05.2018 in Stadtschwarzach
10:30 Uhr: SC Schwarzach – TV 73 Würzburg
SAMSTAG, 12.05.2018
17:00 Uhr: SC Heuchelhof Würzburg – SC Schwarzach
SAMSTAG, 26.05.2018
16.00 Uhr: VFR Bibergau – SC Schwarzach
 
Altpapiersammlung
Wir bitten alle Einwohner, Ihre Zeitungen/Zeitschriften und 
sonstiges Altpapier zu sammeln und beim nächsten Termin am 
14. Juli 2018  bereit zu stellen.  Sammelbeginn ist um 9:00 Uhr.
Die weiteren Termine sind am 15. September 2018 und am 24. 
November 2018.

Die Vorstandschaft

 

TERMINVORSCHAU FÜR 2018:
08.06.2018 Festkommerz
09.06.2018 Aufbau Festzelt und Vorbereitung Festbetrieb
10.06.2018 Fest zum 50jährigen Vereinsjubiläum mit Gottes-

dienst, Umzug, Musik und Festbetrieb auf dem 
Festplatz (Stadtpark)

11.06.2018 Abbau Festzelt
22.09.2018 Jahresausflug
28.10.2018 Herbstwanderung
15.12.2018 Weihnachtsfeier

50jähriges Vereinsjubiläum:
Für den Aufbau, Durchführung und Abbau benötigen wir wieder 
viele fleißige Helfer, damit es ein gelungenes Fest wird und jeder 
Helfer auch Zeit zum Mitfeiern hat.
Wir bitten um Rückinformation an Frau Sonja Forster, Stephans-
berger Weg 23, 97359 Schwarzach, (Tel.: -5134; email:
Sonja.Forster77@web.de) bis spätestens 30.04.2018. 
Aktuelle Informationen auch zur Ausleihe von Geräten unter: 
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/
 

Altkleidersammlung, Samstag, 19.05.2018
Die nächste Altkleidersammlung findet voraussichtlich im Herbst 
statt. Wer jedoch jetzt schon Altkleider los werden möchte, kann 
diese am Samstag, dem 19. Mai 2018 zwischen 10.00 Uhr und 
12.00 Uhr am Archeparkplatz (Garage) abgeben.
Oder nach Telefonischer Vereinbarung unter Tel. 5250.
Weitere Informationen, Termine und aktuelle Nachrichten unter 
www.kolping-stadtschwarzach.de

 

kiRchliche nAchRichten
 

Pfarramt Schernau, Schloßstr. 5, 97337 Dettelbach, 09324-735, 
Pfarrer Ulrich Vogel, email:  pfarramt.schernau@elkb.de

  

Evangelisch in Schwarzenau 
Pfarramt Schernau, Schloßstr. 5, 97337 Dettelbach, 09324-735,  

Pfarrer Ulrich Vogel, email: pfarramt.schernau@elkb.de  
 

 
Sonntag Okuli, 04.03.2018  
   9.00 Uhr Schernau Gottesdienst 
 10.15 Uhr Neuses Gottesdienst mit Taufe 
 
Dienstag, 06.03.2018 
19.00 Uhr Passionsandacht in Dettelbach 
 
Donnerstag, 08.03.2018 
17.00 Uhr Präparandenunterricht in Dettelbach 
19.30 Uhr Informationsabend „Welche Wahl habe ich als Konsument?“ 
Ort: Evang. Kirche in Dettelbach, Weingartenstr. 12 
Referent: Marco Schnur, Verkaufsleitung Tegut 
 
Sonntag Lätare, 11.03.2018 
 10.15 Uhr Dettelbach Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
 10.15 Uhr Schernau Gottesdienst 
 10.15 Uhr Neuses Kindergottesdienst 
 
Mittwoch, 14.03.2018 
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Schernau 
19.00 Uhr Passionsandacht in Neuses 
 

Konfirmation 2018 
Konfirmiert werden am 25. März 2018 in Schernau 
Bastian Achtmann, Schernau  Jana Barthel, Dettelbach 
Chiara Harder, Schernau   Marco Müller, Schernau 
Lina Röder, Schwarzenau   Moritz Schindler, Dettelbach 
Paul Schielke, Gerlachshausen  Philipp Schwanfelder, Düllstadt 
Christoph Seifert, Schernau  Alena Troll, Dettelbach 
Anja Voltz, Schernau   Maximilian von Rothkirch, Sommerach 
 
Konfirmiert werden am 08. April 2018 in Neuses 
Philipp Blauwitz, Düllstadt   Pia Dörner, Dettelbach 
Lauro Heltner, Dettelbach   Larissa Lescau, Dettelbach 
Anton Müller, Neuses   Simon Richter, Wiesentheid 
Simon Röder, Neuses  Moritz Schindler, Dettelbach 
 

Mit freundlichen Grüßen Pfarrer Ulrich Vogel 

Sonntag Kantate, 29.04.2018
 9.00 Uhr Schernau Gottesdienst
10.15 Uhr Neuses Gottesdienst  und  Kindergottesdienst

Donnerstag, 03.05.2018
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus Schernau

Sonntag Rogate, 06.05.2018
 9.00 Uhr Torhaus Münsterschwarzach
 9.00 Uhr Dettelbach Gottesdienst
10.15 Uhr Schernau Gottesdienst mit Abendmahl

Christi Himmelfahrt, 10.05.2018
Der Nachbarschaftsgottesdienst an Christi 
Himmelfahrt findet in diesem Jahr in der 
Kirchengemeinde Repperndorf um 10.00 Uhr 
statt. Es ist ein Open-Air-Gottesdienst geplant 
mit Posaunenchorgemeinschaft. Wir feiern auf 
dem Grillplatz, Verlängerung der Westheimer 
Straße, hinter dem Bolzplatz.

Mit freundlichen Grüßen Pfarrer Ulrich Vogel

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 Bürozeiten: Montag bis Donnerstag

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

Sonntag 29.4. 2018
10.00 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim
11.00 Uhr Picknickgottesdienst für Familien
 Wir treffen uns zum Picknickgottesdienst am 



29.4.2018 um 11.00 Uhr im ehrgenerationsgarten in 
Kleinlangheim! Bitte Picknickdecke, Geschirr und 
gefüllten Picknickkorb mitbringen. Wir gestalten 
ein leckeres Buffet!

Wir freuen uns auf euch!
Euer Kindergottesdienstteam!

Mittwoch 2.5.2018
17.00 Uhr Präparandenunterricht im Jugendheim 
 Kleinlangheim

Sonntag Rogate 6.5.2018
  9.00 Uhr Gottesdienst im Torhaus Münsterschwarzach
10.00 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim im Anschluss Taufe

Himmelfahrt 10.5.2018
10.00 Uhr Gottesdienst im Grünen auf dem Wutschenberg (bei 

schlechtem Wetter in der Kirche in Wiesenbronn)

Sonntag Exaudi 13.5.2018
  9.00 Uhr  Gottesdienst in Feuerbach
10.00 Uhr Gottesdienst in Kleinlangheim mit Taufe
 

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin Mareike Rathje

Danksagung

Es war ein großer Trost, nicht allein zu sein bei dem schmerzlichen 
 Abschied von dem Menschen, den wir so sehr geliebt haben.

Und es war ein großer Trost, wahrzunehmen, dass so viele andere 
 Menschen, die sie kannten, sie auch geliebt, geschätzt und geachtet 
haben.

Wir möchten deshalb allen von Herzen danken, die unsere geliebte 
 Mutter auf ihrem letzten Weg begleitet, und ihre aufrichtige Anteilnahme 
und Verbundenheit auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Ludwig, Marianne und Michael mit Familien

Münsterschwarzach, im April 2018

Anna Lukacz
* 7. Febr. 1926
† 1. April 2018

Danksagung
allen, die mit uns von unserer
lieben Verstorbenen

Elisabeth Link
† 16. März 2018

abschied nahmen und ihre
anteilnahme in vielfältiger Weise zum 
ausdruck brachten, 
sagen wir herzlichen Dank.
Ein besonderer Dank Herrn Dr. schäfer 
und seinem Team für die gute Betreuung.

Otmar und Hubert Link
mit Familien

Herzlichen Dank
sage ich allen Verwandten und Nachbarn

die mir zu meinem

85. GeburtstaG
mit guten Wünschen und Geschenken 

viel Freude bereitet haben.
Besonderen Dank Herrn Bürgermeister Volker Schmitt,

Herrn Diakon Lorenz Kleinschnitz
und dem SV Stadtschwarzach

Franz Flaschberger
Schwarzach, im April 2018



Zum Fest unserer 1. Heiligen Kommunion haben viele Menschen an uns gedacht und uns mit Glückwünschen und Aufmerksamkeiten eine 

große Freude bereitet. Dafür danken wir Kommunionkinder auch im Namen unserer Eltern recht herzlich. 

 

Düllstadt:              Schwarzenau:   

Lena Bäuerlein             Felix Bergmann 

Lennard Hertrich             Julius Mey 

Dominik Hüsam             Johannes Preißinger  

               Carlota Prieto Pacheco 

Gerlachshausen:             Philipp Santos 

Anna Gansbühler             Alina Sendner 

Cecilia Hillenbrand              

Viktoria Klos              Stadtschwarzach: 

Mia Scheibenberger             Vanessa Bär 

Hannah Schreiner             Henry Fuchs 

Moritz Werner             Nelly Oswald 

               Maik-Leon Püsche 

               Sean-Luca Rosenberger 

               Michael Schmitt 

 

Ein besonderes Dankeschön geht an die Klostergemeinschaft der Abtei Münsterschwarzach für die Bereitschaft Ihre Klosterkirche für unseren 

Gottesdienst zur Verfügung zu stellen und Pater Isaak, dem Bläserecho Stadtschwarzach, der Band des EGM, den Fotografen Aaron 

Roggenbuck und Sven Schneider, der Gemeindereferentin Petra Flachenecker, der Pastoralassistentin Verena Sauer, den Ministranten und 

Klaus Schömig, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Münsterschwarzach. 

 

Ihr Alle habt zum Gelingen unseres Festes mit beigetragen – Ein herzliches Dankeschön dafür!!! 

Großes Dressur- und Springturnier
auf der Reitanlage Pfriem in Großlangheim

Für alle Reitsportbegeisterten gibt es vom

11. Mai bis 13. Mai 2018
auf der Reitanlage Pfriem viel Sehenswertes

und natürlich auch wieder Kulinarisches.

Es werden Prüfungen für Pferd und Reiter in den Disziplinen 
Dressur und springen bis zur mittelschweren klasse geboten. 

Der neu errichtete Dressurplatz schafft aufgrund seiner größe 
und Einsehbarkeit eine kulisse, wie man sie sonst nur auf großen 

internationalen Turnieren antrifft. 

steht der Freitag ganz im Zeichen des Dressursports,
so sind am samstag und am sonntag die springreiter gefordert.
Der Einsatz von naturhindernissen im normalparcours schafft 

für manchen Reiter im wahrsten sinne des Wortes neue Hürden.

außer den sportlichen Ereignissen gibt es Leckereien
für den gaumen durch regionale Vermarkter(innen)

und einfallsreiche kuchenbäcker(innen).

am  sonntag kann man es sich bei Blasmusik und Mittagstisch 
im Biergarten gemütlich machen und für die kleinsten stehen 

Hüpfburg und Ponyreiten bereit. 

Die Familie Pfriem und der Reitclub am Schwanberg
freuen sich sehr auf ihren Besuch

und wünschen Ihnen schon jetzt einen angenehmen aufenthalt.     



Wir haben früher
AUSGESCHLAFEN:
täglich ab 7:30 Uhr

....und halten länger durch:
Mo – Fr bis 19:30 Uhr

Sa bis 15:30 Uhr

oder bestellen Sie bis 13 Uhr telefonisch:
Telefon: 0 93 24 - 98 28 81 0 und
wir liefern noch am selben Tag

zu Ihnen nach Hause!
E-Mail: info@weingartenapotheke-dettelbach.de

Ihre Weingarten Apotheke Dettelbach

Irrtum vorbehalten

Angebote
02.05. – 05.05.2018
Singlebrot 500 g 1,50 €
Käsebrötchen 2 Stück 1,20 €
Himbeer-Sahnerolle 2 Stück 2,60 €

09.05. – 12.05.2018
Westernbrot 750 g 2,30 €
Rhabarber-Käsekuchen 2 Stück 2,60 €
Frankfurter Kranz 2 Stück 3,00 €

Hier ist Platz für

IHre
anzeige!!!
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G
B

M
 m

it Z
elten

ab
 17 U

h
r - 18.05.2018

P
fin

gstau
sflu

g n
ach

 K
irch

sch
letten

  f. M
in

is u
n

d
 F

am
ilie

26.05.2018
(W

ir  b
esu

ch
en

 P. M
atth

äu
s)

W
in

k
elh

ofw
och

en
en

d
en

:
G

erlach
sh

au
sen

08.-10. Ju
n

i
S

ch
w

arzen
au

/H
örb

lach
22.-24. Ju

n
i

R
eu

p
elsd

orf  (Ä
n

d
eru

n
g)

21.-23.09.2018
S

tad
tsch

w
arzach

/D
ü

llstad
t (Ä

n
d

eru
n

g)
19.-21.10.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T
erm

in
e B

ib
elk

rei s
S

chw
arzenau:

14.05.2018,
____________________________________________________________________________________________________________________________

S
en

ioren
-F

rü
h

jah
rsau

sflu
g, D

ien
stag 15.05.2018

L
iebe S

enioren/Jungsenioren!
H

erzliche E
inladung zu einer H

albtagesfahrt im
 schönen M

onat M
ai.

Z
iel dieses A

usfluges ist die nette A
ltm

ühlstadt H
errieden. D

ort besuchen w
ir

die
 

herrlich
 

barockisierte
 S

tiftsbasilika
 

S
t.

 
V

itus
 

/
 

S
t.

 
D

eocar 
m

it
entsprechender

 F
ührung. U

nsere
 M

aiandacht w
erden

 w
ir dort ebenfalls

feiern. D
ie W

eiterfahrt ist nach
 A

nsbach
 geplant, K

affeepause legen
 w

ir in
der O

rangerie
 des

 S
chlosses

 ein. D
abei haben

 S
ie

 die
 G

elegenheit zum
S

paziergang
 im

 S
chlossgarten.  D

en
 A

bschluss bildet ein
 A

bendessen
 in

 der
R

egion.
A

nm
eldg. im

 P
farram

t bis 09.05.2018 im
 P

farrbüro, T
el 98180 oder bei H

errn
K

reis.
D

er F
ahrpreis beträgt 15,00

 €. A
bfahrtszeiten: G

erlachshausen
 10.45

 U
hr,

M
ünsterschw

arzach 10.50 U
hr, S

tadtschw
arzach P

ost 10.50 U
hr, R

eupelsdorf
11 U

hr, D
üllstadt 11.05 U

hr, S
chw

arzenau 11.10 U
hr, H

örblach 11.05 U
hr.

F
reu

en
 S

ie sich
 au

f ein
en

 sch
ön

en
 A

u
sflu

gstag m
it vielen

 B
egegn

u
n

gen
.

______________________________________________________________

R
eu

p
elsd

orf: T
rad

ition
elles P

farrgarten
fest im

 A
n

sch
lu

ss an
 d

ie 
F

ron
leich

n
am

sp
rozession

am
 31.5.2018 - F

ron
leich

n
am

.  
B

egin
n

 n
ach

 d
er F

ron
leich

n
am

sp
rozession

, M
ittagessen

, K
affee u

n
d

 
selb

st geb
ack

en
e K

u
ch

en
_______________________________________________________________________

S
on

n
tag A

b
en

d
: T

atort – H
erzk

in
o – od

er…
A

ls A
lternative zum

 T
atort (A

R
D

) oder H
erzkino (Z

D
F

) fanden zw
ischen 

Januar und M
ai dreim

al am
 S

onntag A
bend in G

erlachshausen W
ort-G

ottes-
F

eiern statt. Im
 A

ltarraum
 der S

t. Ä
gidius K

irche trafen sich bei K
erzenschein

etw
a 30 C

hristen um
 gem

einsam
 „W

O
R

T
 G

O
T

T
E

S
 – S

T
IL

L
E

 – 
L

E
B

E
N

D
IG

K
E

IT
“ zu erleben. N

ach einer E
inleitung durch S

axophonklänge 
und einem

 hinführenden T
ext stand das bew

usste H
ören auf das W

O
R

T
 

G
O

T
T

E
S

 im
 M

ittelpunkt. S
T

IL
L

E
 zw

ischen L
esung, E

vangelium
, 

T
extauslegung und G

ebeten gab G
elegenheit die W

orte w
irken zu lassen. 

N
ach dem

 gem
einsam

en S
chlusslied „D

er M
ond ist aufgegangen“ w

urde die 
E

inladung B
rot und W

ein zu teilen von fast allen gerne angenom
m

en. V
iele 

schätzten die M
öglichkeit zu einer persönlichen B

egegnung m
it 

L
E

B
E

N
D

IG
E

N
 G

esprächen. W
ir haben uns über alle sehr gefreut.                  

                       C
hristine G

um
ann – R

elindis L
eierseder – U

w
e R

ebitzer

T
e
r
m

in
e
  

- k
u

r
z
 n

o
tie

r
t - 

K
olp

in
g-S

tam
m

tisch
17. M

ai 2018
=
=
=
=
=
=
=
=

F
rau

en
- u

n
d

 M
ü

tterk
reis    S

taffelstein
07. M

ai 2018
F

ah
rt n

ach
 S

öm
m

ersd
orf 

18 U
h

r - 07. Ju
li 2018

=
=

=
=

S
en

ioren
treff

A
u

sflu
g m

it M
aian

d
ach

t 15. M
ai 2018

=
=

=
=

=

T
an

zk
reis

A
rch

e 14 U
h

r  -  02.05., 09.05. 2018
=

=
=

=
=

=
=

=
=

=
=

F
irm

k
u

rs 2016  -  F
irm

k
u

rs 2017/20
Jesu

s-lik
e-A

b
en

d
 ab

 20.00 U
h

r / 16. Ju
n

i
 

=
=

=
=

=

G
öß

w
ein

stein
w

allfah
rt 2018

23./24. Ju
n

i 2018
=

=
=

=
=

K
in

d
erb

ib
eltag

20. O
k

tob
er 2018

=
=

=
=

=
=

=
=

Ü
-30 G

ottesd
ien

st in
 S

tad
tsch

w
arzach

19 U
h

r - 03.06.2018
=

=
=

=
=

B
esu

ch
erk

reis
 A

rch
e - 20 U

h
r 08.05.2018

=
=

=
=

=
=

=
=

P
farrgem

ein
d

eratssitzu
n

g gem
ein

sam
S

ch
w

arzen
au

  20 U
h

r  03.05.2018
=

=
=

=
=

=


